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Als Ursache für die Finanzierungs-
probleme werden vor allem über-

höhte Ausgaben ausgemacht, die auf
unterschiedlichen Faktoren beruhen.
In der Krankenversicherung werden
sie auf eine »Kostenexplosion« einer-
seits und eine zu hohe Inanspruch-
nahme der Leistungen durch die Ver-
sicherten andererseits zurückgeführt.
Für Krankenversicherung wie für Ren-
tenversicherung wird außerdem argu-
mentiert, dass ihre finanzielle Trag-
fähigkeit durch langfristige demogra-
fische Entwicklung – Stichwort:
»Überalterung der Gesellschaft« –
gefährdet sei. Denn diese führe dazu,
dass immer weniger BeitragszahlerIn-
nen immer mehr Leistungsempfänge-
rInnen unterstützen müssten. Was
schließlich die Arbeitslosenversiche-
rung anbelangt, so ist das Hauptargu-
ment, dass die gezahlten Leistungen
zu hoch und die Bedingungen, an die
diese Leistungen geknüpft sind, zu
niedrig sind, so dass sie zu häufig und
und vielfach missbräuchlich in An-
spruch genommen würden.

Aus dieser Ursachenanalyse wird
die unabweisbare Notwendigkeit ab-
geleitet, das Niveau der sozialen Leis-
tungen in allen drei Zweigen der Sozi-
alversicherung einzuschränken, um
über eine Konsolidierung der Ausga-
benseite ihre langfristige Finanzie-
rungsbasis zu sichern. Die Einnah-
menseite spielt in den offiziellen Re-
formüberlegungen kaum eine Rolle,
obwohl zumindest die kurz- und mit-
telfristigen Finanzierungsprobleme
genau hier liegen. Dass diese Schief-
lage in der Diskussion und das damit
verbundene Ausblenden bestimmter

politischer Handlungsoptionen auch
geschlechterspezifische Schieflagen
impliziert, sollen die folgenden
grundsätzlichen Überlegungen ver-
deutlichen.

Problem: Massenarbeitslosigkeit

Zunächst einige Anmerkungen zu
den tatsächlichen Ursachen der Fi-

nanzierungsprobleme des deutschen
Sozialversicherungssystems. Tatsäch-
lich sind diese in erster Linie auf der
Einnahmenseite angesiedelt. Zudem
handelt es sich überwiegend um
kurzfristige Probleme. Am unmittel-
barsten wirkt die andauernde und
nun wieder steigende Arbeitslosig-
keit. Sie verursacht Einnahmenausfäl-
le, weil für Arbeitslose entweder kei-
ne oder nur geringe Beiträge zu den
einzelnen Zweigen der sozialen Siche-
rung geleistet werden. Die Massen-
arbeitslosigkeit verursacht aber das
einzig wirklich schwerwiegende Aus-
gabenproblem, mit dem das System
der sozialen Sicherung zu kämpfen
hat: Dies betrifft die Arbeitslosenversi-
cherung aufgrund zunehmender Ar-
beitslosenleistungen, aber auch die
Rentenversicherung insoweit, als sie
in Form von Frühverrentungsmaßnah-
men beschäftigungspolitisch miss-
braucht wird.

Auch das Sozialhilfesystem, das
dann greift, wenn beitragsfinanzierte
Leistungen nicht oder nur in unzurei-
chendem Umfang gewährt werden
(Beispiel Arbeitslosenhilfe oder niedri-
ge Renten) und das nicht beitrags-,
sondern steuerfinanziert ist, leidet un-
ter den wachsenden Beschäftigungs-

problemen. Nehmen doch aufgrund
steigender Höhe und Dauer der Ar-
beitslosigkeit immer mehr Menschen
Sozialhilfe in Anspruch. Als weitere
Ursache für die akuten Finanzierungs-
probleme kommt hinzu, dass wegen
des geringen Wachstums der Brutto-
löhne sowie des steigenden Anteils
geringfügiger sozialversicherungsfrei-
er Beschäftigungsverhältnisse die ge-
samte Bemessungsgrundlage, die der
Sozialversicherungspflicht unterliegt,
ausgehöhlt wird.

Neben diesen quantitativen Finan-
zierungsdefiziten weist das deutsche
System der sozialen Sicherung gerade
aus Sicht von Frauen auch strukturelle
Probleme auf. Hier ist insbesondere
die indirekt regressive Wirkung der
Beitragszahlungen zu nennen: Zwar
steigen bis zur Beitragsbemessungs-
grenze die Beiträge proportional zum
versicherungspflichtigen Einkommen
an, da ein einheitlicher Prozentsatz
des Bruttoeinkommens als Renten-,
Arbeitslosen- und Krankenversiche-
rungsbeitrag erhoben wird. Einkom-
men, die über diese Beitragsbemes-
sungsgrenze hinausgehen, bleiben
dagegen beitragsfrei, so dass die
durchschnittliche Belastung der be-
treffenden Sozialversicherungspflich-
tigen prozentual abnimmt. Ange-
sichts der nach wie vor bestehenden
Lohn- und Gehaltsunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen sind es
die Männer, die von dieser Ausgestal-
tung der Beitragspflicht insgesamt
mehr profitieren. Ein weiteres Pro-
blem aus Frauensicht sind die so ge-
nannten abgeleiteten Leistungen:
d.h. die beitragsfreie Familienmitver-
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sicherung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung sowie die Hinterblie-
benenrente in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Sie gehören zu den
institutionellen Rahmenbedingungen,
die nach wir vor als große Hindernisse
für eine höhere Erwerbsbeteiligung
von Frauen wirken.

Die viel beschworenen demografi-
schen Entwicklungen dagegen führen
nicht notwendigerweise zum Kollaps
der sozialen Sicherungssysteme. Denn
die sich nach unten hin verengende
Bevölkerungspyramide wird mittelfri-
stig den deutschen Arbeitsmarkt ent-
lasten und vermutlich einen Teil der
aktuellen Beschäftigungsprobleme lö-
sen. Dies bedeutet auch eine Ent-
schärfung der Finanzierungsprobleme
der Arbeitslosenversicherung. Aktuel-
le empirische Studien zeigen außer-
dem, dass die Gesundheitskosten in
Folge einer steigenden Altenquote
nur mäßig steigen. Was schließlich
die Finanzierungsbasis der Rentenver-
sicherung betrifft, so vernachlässigt
die ausschließliche Fokussierung auf
das sinkende Bevölkerungswachstum
und die daraus gezogene Folgerung

einer Verschlechterung der Relation
zwischen BeitragszahlerInnen und
RentenempfängerInnen, dass der
Kreis der BeitragszahlerInnen auch
durch eine steigende Arbeitsmarktin-
tegration von Frauen sowie durch Zu-
wanderung ausgeweitet werden
kann.

Männer profitieren doppelt

Wie sind nun die aktuellen Re-
formvorschläge zur Sicherstel-

lung der langfristigen Finanzierung
der sozialen Sicherungssysteme zu
beurteilen? Hier sind besonders die
Ergebnisse der Arbeit der Rürup-
Kommission von Interesse, die zum
Teil Eingang in die Agenda 2010 ge-
funden haben: Für die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) wurden
nicht nur ausgaben-, sondern auch
kurzfristig umzusetzende einnah-
menseitige Maßnahmen vorgeschla-
gen, um die wachsenden Finanzie-
rungslöcher zu stopfen. So sollen be-
trächtliche Einsparungen dadurch er-
zielt werden, dass die Versicherten
das Krankengeld individuell ver-
sichern. Die Unternehmen werden

damit von den entsprechenden Bei-
tragszahlungen vollkommen entlas-
tet, während die Versicherten die
volle Beitragslast zu tragen haben.
Aufgrund der erläuterten indirekten
Regressivität der Krankenversiche-
rungsbeiträge geht dies insbesondere
zulasten der Frauen. Dies gilt auch
für die vorgeschlagene Erhöhung
bzw. Neueinführung von Gebühren
(Praxisgebühr, zahnärzliche Zuzahlun-
gen): Solche einkommensunab-
hängigen Gebühren belasten untere
und mittlere Einkommen überdurch-
schnittlich.

Zur langfristigen Reform der Finan-
zierungsgrundlagen der GKV präsen-
tierte die Kommission zwei Vorschlä-
ge, die sich gerade in Hinblick auf ge-
schlechtsspezifische Effekte funda-
mental unterscheiden. Der erste Vor-
schlag zielt auf die Einführung von
Kopfprämien ab: Unabhängig von der
Einkommenshöhe des/der Versicher-
ten muss ein Beitrag in konstanter
Höhe geleistet werden. Dass eine sol-
che Kopfprämie wiederum Frauen
überdurchschnittlich belastet, liegt
auf der Hand. Auch der angekündigte
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ergänzende »soziale Ausgleich«, der
über Steuern hergestellt werden soll,
ist problematisch: Denn das deutsche
Steuersystem wirkt wegen der konti-
nuierlichen Senkung der Steuerlast
für Kapitaleinkommen, hohe Arbeits-
einkommen und Vermögen sowie der
Verlagerung der Steuerlast auf Kon-
sum und mittlere Arbeitseinkommen
zunehmend weniger umverteilend.
Von einer Kopfprämie, die durch ei-
nen steuerfinanzierten Ausgleich flan-
kiert wird, profitieren daher beson-
ders Männer aufgrund der zu ihren
Gunsten ungleich verteilten Einkom-

men und Vermögen doppelt: Sie wer-
den von Beitragszahlungen entlastet,
da eine Kopfprämie bei einem über-
durchschnittlich hohen Einkommen
gegenüber einkommensabhängigen
Beitragszahlungen eine Entlastung
bedeutet. Gleichzeitig werden sie
steuerlich entlastet. Frauen mit unte-
ren und mittleren Einkommen dage-
gen hätten mit steigenden Belastun-
gen zu rechnen, wenn der »soziale
Ausgleich« bespielsweise über eine
Mehrwertsteuererhöhung finanziert

würde: Denn die durchschnittliche
Belastung mit Verbrauchssteuern ist
bei unteren und mittleren Einkom-
men höher als bei hohen Einkommen.

Individualisiertes System

Aus Frauenperspektive ist daher der
Umsetzung des zweiten Vor-

schlags der Rürup-Kommission – der
Einführung einer Erwerbstätigenversi-
cherung – eindeutig der Vorzug zu
geben. In diesem System würden so-
wohl der Kreis der Versicherten ausge-
weitet als auch die Verbreiterung der

gesamten Bemessungsgrundlage er-
möglicht. Langfristig müsste diese Er-
werbstätigenversicherung allerdings
zu einer Volksversicherung ausgebaut
werden. Dann wären sämtliche Bürge-
rInnen unabhängig von Erwerbsstatus
und Familienstand versichert; niedrige
Einkommen würden staatlich subven-
tioniert. Ein solches individualisiertes
System, in dem es keine Familienmit-
versicherung mehr gibt, würde auch
bestehende Barrieren für die Erwerbs-
beteiligung von Frauen beseitigen.

Eine Volksversicherung, die eine
steuerfinanzierte Grundrente in aus-
reichender Höhe beinhaltet, ist auch
die sinnvollste Alternative zum derzei-
tigen Rentenversicherungssystem.
Denn gerade die Alterssicherung von
Frauen ist in vielen Fällen unzurei-
chend, da sie betreuungsbedingte
Ausfallzeiten haben und überdurch-
schnittlich häufig in geringfügigen
oder niedrig bezahlten Beschäfti-
gungsverhältnissen arbeiten.

Die Rürup-Kommission hat sich al-
lerdings gegen eine Grundrente aus-
gesprochen. Anstelle einer Volksver-
sicherung favorisiert auch die Bundes-
regierung eine weitere Umschichtung
weg von der beitragsfinanzierten
Säule (Absenkung des Standard-Ren-
ten-Niveaus) hin zu einer privaten, ka-
pitalgedeckten Altersvorsorge. Bezie-
herInnen niedriger Einkommen – und
damit überwiegend Frauen – würde
so der Aufbau einer ausreichenden
Alterssicherung noch mehr erschwert,
da sie nicht über die erforderlichen
Mittel für die private Vorsorge verfü-
gen.
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